Rundschreiben zum Landesgesetz 8/2004 zum Schutz der Gesundheit der Nichtraucher
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum 1. Jänner 2005 tritt das Landesgesetz Nr. 8 vom 25.11.2004 zum Schutz der Gesundheit der Nichtraucher in Kraft. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen mitteilen, dass die dazu gehörenden Durchführungsbestimmungen von der Landesregierung am 30.12.2004 genehmigt worden sind. Diese werden jedoch erst rechtskräftig, wenn sie vom Rechnungshof registriert und offiziell als Dekret des Landeshauptmannes veröffentlicht worden sind. Dies wird voraussichtlich im Monat Februar der Fall sein. Bis dahin sind die Inhalte dieser Bestimmungen als nicht endgültig anzusehen.
Ich erlaube mir, Ihnen die wichtigsten Eckpunkte dieser Maßnahme zu erläutern.
Das Gesetz sieht ein Rauchverbot für geschlossene Lokale vor, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Darüber hinaus für alle offenen Bereiche der Kindergärten und Schulen und für einige offene Bereiche der Einrichtungen für Jugendliche (in den geschlossenen Räumlichkeiten dieser Einrichtungen herrscht bereits Rauchverbot).
Das Rauchen ist außerdem in den geschlossenen Bereichen jener Lokale verboten, in denen Speisen verabreicht werden. Unter „Speisen“ werden alle Arten von Nahrungsmitteln verstanden, mit Ausnahme von Eis, Toasts, belegten Broten, Konditorei- und Süßwaren, Salzgebäck und ähnlichen Erzeugnissen.
Lokale, in denen keine Speisen verabreicht werden, bzw. solche, in denen das Restaurant nicht zur Gänze von anderen Lokalen (Bsp. Bar) abgegrenzt ist, tritt das Rauchverbot 6 Monate später, also am 1. Juli 2005 in Kraft. Das gilt auch für private Vereinslokale und Clubs.
Ab 1. Juli 2005 wird das Rauchen nur in eigenen Raucherräumen gestattet sein. Voraussetzung ist, dass der Betrieb diese Räume von den Räumen, in denen Rauchverbot herrscht, vollkommen abtrennt, und mit einer selbst schließenden Tür ausstattet. Zudem müssen die Raucherräume so eingerichtet werden, dass Nichtraucher nicht gezwungen sind, sie als Durchgang zu benützen.
Die Raucherräume müssen mit einer entsprechenden Lüftungsanlage ausgestattet sein.
In den Räumen und Bereichen, in denen Rauchverbot herrscht, sind nach Inkrafttreten der Durchführungsverordnung entsprechende Hinweisschilder anzubringen. Auf diesen muss mindestens in deutscher und italienischer Sprache und in den ladinischen Ortschaften auf ladinischer Sprache auf das Landesgesetz 8/2004 und auf die Geldbußen hingewiesen werden. Außerdem muss das international gültige Zeichen für das Rauchverbot angebracht werden.
Die zukünftigen Raucherräume sind ab 1.7.2005 mit entsprechenden Schildern auszuweisen. Sollte jedoch die Belüftungsanlage defekt sein, gilt auch hier das Rauchverbot.
In den Schulen und öffentlichen Einrichtungen sind die Direktoren und die jeweiligen Beauftragten für die Verhängung der Verwaltungsstrafen zuständig. In den anderen öffentlich zugänglichen Lokalen sind zwar die Kontrollorgane zuständig, jedoch haben auch die Gastwirte und die Inhaber der Lokale für die Einhaltung des Gesetzes (z. Bsp. Hinweise, Beschilderung, keine Aschenbecher usw.) zu sorgen.
Ich möchte abschließend unterstreichen, dass politische Verantwortungsträger die Pflicht haben, besonders jene vor den Schadstoffen im Tabakrauch zu schützen, die einem größeren gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind, nämlich Kinder und Jugendliche, Schwangere und all jene Personen, die aus Arbeitsgründen dem Tabakrauch ausgesetzt sind. Deshalb hoffe ich auf Ihre Unterstützung bei der konkreten Umsetzung der neuen Bestimmungen und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Der Landesrat für das Gesundheits- und Sozialwesen
Dr. Richard Theiner
